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§ 106

Unbeschadet von § 109 wird die Befreiung nach § 105 nur unter der 
Voraussetzung gewährt, daß die zu Prüfungs-, Analyse- oder Ver
suchszwecken verwendeten Waren während dieser Prüfungen, Analy
sen oder Versuche vollständig verbraucht oder vernichtet werden.

§ 107

Von der Befreiung ausgeschlossen sind Waren, die Prüfungs-, 
Analyse- oder Versuchszwecken dienen, welche ihrerseits bereits eine 
Absatzförderung darstellen.

§ 108

Die Befreiung wird nur für die Warenmenge gewährt, die für den 
Zweck, zu dem die Waren eingeführt werden, unbedingt erforderlich 
ist Diese Menge wird von den zuständigen Behörden in jedem 
Einzelfall unter Berücksichtigung des genannten Zwecks festgesetzt.

§ 109

(1) Die Befreiung nach § 105 gilt auch für Waren, die während der 
Prüfungen, Analysen oder Versuche nicht vollständig verbraucht oder 
vernichtet werden, sofern die restlichen Waren mit Zustimmung der 
zuständigen Behörden unter zollamtlicher Überwachung
— nach Beendigung der Prüfungen, Analysen oder Versuche 

vollständig vernichtet oder in Waren ohne Handelswert umge
wandelt werden,

— unentgeltlich dem Fiskus überlassen werden, wenn diese Mög
lichkeit in Rechtsvorschriften vorgesehen ist,

— in ordnungsgemäß begründeten Fällen aus dem Zollgebiet 
ausgeführt werden.

(2) Als „restliche Waren“ im Sinne von Absatz 1 gelten die bei den 
Prüfungen, Analysen oder Versuchen anfallenden Erzeugnisse oder 
die nicht tatsächlich verwendeten Waren.

§ И0

Außer bei Anwendung von § 109 Absatz 1 werden auf die 
restlichen Waren die Eingangsabgaben nach dem zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der in § 105 genannten Prüfungen, Analysen oder 
Versuche geltenden Satz und nach der Beschaffenheit und dem 
Zollwert erhoben, die von den zuständigen Behörden zu diesem 
Zeitpunkt festgestellt oder anerkannt werden.
Der Beteiligte kann jedoch die restlichen Waren mit Einverständnis 
der zuständigen Behörden unter zollamtlicher Überwachung in 
Abfälle oder Schrott umwandeln. In diesem Fall werden als Eingangs
abgaben die für die Abfälle oder den Schrott zum Zeitpunkt ihrer 
Herstellung geltenden Sätze angewendet.

§ 111

Die Frist, innerhalb derer die Prüfungen, Analysen oder Versuche 
durchgeführt und die Verwaltungsförmlichkeiten im Hinblick auf die 
Gewährleistung der zweckentsprechenden Verwendung der Waren 
erfüllt sein müssen, wird von den zuständigen Behörden festgelegt.

Abschnitt XXIV
Sendungen an die für Urheberrechtsschutz 

oder gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Stellen

§ 112

Von den Eingangsabgaben befreit sind Markenzeichen, Muster, 
Modelle oder Zeichnungen sowie die diesbezüglichen Hinterlegungs
unterlagen, die Dokumente über die Anmeldung von Patenten oder 
dergleichen, die für die für Urheberrechtsschutz oder gewerblichen 
Rechtsschutz zuständigen Stellen bestimmt sind.

Abschnitt XXV 
Werbematerial für den Fremdenverkehr

§ 113

Von den Eingangsabgaben befreit sind unbeschadet der §§ 50 bis
59:
a) Unterlagen (Faltprospekte, Broschüren, Bücher, Magazine, Rei

seführer, Plakate mit oder ohne Rahmen, nichteingerahmte 
Photographien oder photographische Vergrößerungen, Land
karten mit oder ohne Abbildungen, bedruckte Fenstertranspa
rente, Bildkalender), die kostenlos verteilt werden und im 
wesentlichen die Öffentlichkeit dazu veranlassen sollen, fremde 
Länder zu besuchen, insbesondere um dort an Treffen oder 
Veranstaltungen kulturellen, touristischen, sportlichen, religiösen 
oder beruflichen Charakters teilzunehmen, sofern diese Unterla
gen nicht mehr als 25 v. H. private Geschäftsreklame enthalten 
— ausgenommen jegliche private Geschäftsreklame zugunsten 
von Gemeinschaftsfirmen — und offensichtlich allgemeinen 
Werbezwecken dienen;

b) die von Fremdenverkehrsämtern oder auf ihre Veranlassung hin 
veröffentlichten Listen oder Jahrbücher ausländischer Hotels 
sowie Fahrpläne von im Ausland betriebenen Verkehrsunter
nehmen, sofern sie unentgeltlich verteilt werden sollen und nicht 
mehr als 25 v. H. private Geschäftsreklame enthalten — 
ausgenommen jegliche private Geschäftsreklame zugunsten von 
Gemeinschaftsfirmen;

c) technisches Material, das den von den einzelstaatlichen Frem- 
denverkehrsämterri anerkannten Vertretern oder bezeichneten 
Korrespondenten zugesandt wird und nicht zur Verteilung 
bestimmt ist, wie z. B. Jahrbücher, Telefon- oder Fernschreibver
zeichnisse, Hotellisten, Messekataloge, Muster mit geringem 
Wert von handwerklichen Erzeugnissen, Dokumentationsmate
rial über Museen, Universitäten, Bäder oder ähnliche Einrichtun
gen.

Abschnitt XXVI 
Verschiedene Dokumente und Gegenstände

§ IM

Von den Eingangsabgaben befreit sind:
a) unentgeltlich an öffentliche Dienststellen gerichtete Dokumente,
b) zur unentgeltlichen Weitergabe bestimmte Veröffentlichungen 

ausländischer Regierungen und offizieller internationaler Orga
nisationen,

c) Stimmzettel für Wahlen, die von in anderen Ländern niederge
lassenen Organen durchgeführt werden,

d) Gegenstände, die vor Gerichten oder anderen Instanzen als 
Beweisstücke oder zu ähnlichen Zwecken verwendet werden 
sollen,

e) Unterschriftsmuster, auch in Form gedruckter Rundschreiben, 
die im Rahmen des üblichen Informationsaustauschs zwischen 
Behörden oder Bankinstituten versandt werden,

f) an die Zentralbank gerichtete amtliche Drucksachen,
g) Berichte, Tätigkeitsberichte, Informationsschriften, Prospekte, 

Zeichnungsscheine und andere von Gesellschaften mit Sitz in 
einem anderen Land herausgegebene Dokumente, die für Inha
ber oder Zeichner von Wertpapieren dieser Gesellschaften 
bestimmt sind,

h) Informationsträger (Lochkarten, Tonaufzeichnungen, Mikrofil
me usw.) für die Übermittlung von Informationen, die dem 
Empfänger kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sofern die 
Befreiung nicht zu Mißbräuchen oder erheblichen Wettbewerbs
verzerrungen führt,

i) auf internationalen Tagungen, Konferenzen oder Kongressen 
verwendete Akten, Archive, Vordrucke und andere Dokumente 
sowie die Sitzungsberichte derartiger Veranstaltungen,

j) Entwürfe, technische Zeichnungen, Planpausen, Beschreibungen 
und ähnliche Unterlagen, die zwecks Erlangung oder Ausfüh
rung von Aufträgen in anderen Ländern oder zur Teilnahme an


